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TOP: Änderung des Rezesses in der Zusammenlegung Ebbinghof und des Flurbe-

reinigungsplanes der Flurbereinigung Remberg 
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1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung 
vor: 
 
Die Stadtvertretung stimmt der Übertragung der Wirtschaftswege der Teilnehmergemein-
schaft Remberg auf die von der Stadt Schmallenberg vertretene Interessentengesamtheit 
Ebbinghof zu. Die Verwaltung wird beauftragt, das erforderliche Verfahren zur Änderung des 
Rezesses Ebbinghof und des Flurbereinigungsplanes Remberg durchzuführen und dem Rat 
zur abschließenden Beschlussfassung der zu erlassenden Satzung vorzulegen. 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Durch den Rezess in der Zusammenlegung Ebbinghof, vollzogen am 14.09.1905, sind der 
Interessentengesamtheit Ebbinghof gemeinschaftliche Anlagen, Wege und Gräben zu Eigen-
tum zugeteilt worden. Die Vertretung und Verwaltung der Interessentengemeinschaft erfolgt 
durch die Stadt Schmallenberg. 
 
Der rechtlich selbständigen Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Remberg sind 
durch den Flurbereinigungsplan der Flurbereinigung Remberg vom 31.10.1984 die in der An-

lage „rot“ umrandeten 3 Wirtschaftswege Gemarkung Fredeburg, Flur 35, Flurstücke 5, 6 und 

57, zu Eigentum zugeteilt worden.  
 
Die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Remberg hat in einer Teilnehmerversamm-
lung vom 07.12.2016 einstimmig beschlossen, ihre Grundstücke nach erfolgter Tilgung des 
Restdarlehns, was zwischenzeitlich geschehen ist, an die unmittelbar angrenzende Interes-
sentengemeinschaft Ebbinghof, deren Vertretung und Verwaltung bei der Stadt Schmallen-
berg liegt, zu übertragen und die Teilnehmergemeinschaft Remberg danach aufzulösen. Die 
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Auflösung der TG Remberg erfolgt nach rechtswirksamer Änderung des Flurbereinigungs-
plans durch die Bezirksregierung Arnsberg als Flurbereinigungsbehörde. 
 
Diese Übertragung bedarf zur Durchführung des formalen Verfahrens zur Änderung des Re-
zesses bzw. Flurbereinigungsplans zunächst der Zustimmung durch den Rat der Stadt 
Schmallenberg. 
 
Ich schlage vor, dieser Übertragung zuzustimmen und das erforderliche Verfahren zur Ände-
rung des Rezesses Ebbinghof und des Flurbereinigungsplans Remberg durchzuführen und 
dem Rat zur abschließenden Beschlussfassung der zu erlassenden Satzung vorzulegen. 
 


